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Kapitalerhöhung der coupolino AG
Einladung zur Zeichnung von Namenaktien der coupolino
AG mit Sitz in Zürich, Pfingstweidstrasse 94,8005 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Hinblick auf die am 25.08.2020 an der ausserordentlichen
Generalversammlung der coupolino AG, mit Sitz in Zürich, zu
beschliessende Kapitalherabsetzung von nominal CHF

102' 140.00 auf nominal null und gleichzeitige ordentliche
Kapitalerhöhung (Kapitalschnitt) von null auf nominal CHF

500'000.00 durch Neuausgabe von 5'000'000 Namenaktien
mit einem Nennwert von je CHF 0.10 - werden die Aktionäre
der coupolino AG zur Zeichnung eingeladen zu den folgenden

Bedingungen:
1. Die Ausgabe der neuen 5'000'000 Namenaktien

zum Nennwert von CHF 0.10 erfolgt zum
Ausgabebetrag von CHF 0.25 je Aktie, insgesamt
CHF 1'250'000.-

2. Die neu auszugebenden Aktien müssen voll libe-
riert werden.

3. Die neu auszugebenden Aktien sind ab sofort divi¬

dendenberechtigt.
4. Die Art der Einlage ist bar.
5. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird ge¬

wahrt. Jeder Aktionär hat Anspruch auf denjenigen
Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen

Beteiligung entspricht.

6. Aktionäre, welche keinen Zeichnungsschein erhal¬

ten haben, können einen solchen beziehen bei der
coupolino AG, Simon Schöni, sis@coupolino.ch,
Tel.:+41 44 585 97 58

7. Informationen und Unterlagen können bezogen
werden bei der coupolino AG, Simon Schöni,

sis@coupolino.ch,Tel.: +41 44 585 97 58

8. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben wollen, ha¬

ben den Zeichnungsschein bis am 10.08.2020
(eintreffend) unterschrieben und eingeschrieben an die
Gesellschaft zu
retournieren.

9. Die Bezugsfrist dauert bis 10.08.2020. Bezugsrech¬

te, die nicht rechtzeitig geltend gemacht werden,
verfallen entschädigungslos.

10. Zeichnende Aktionäre haben die von ihnen zu er¬

bringende Einlage vollumfänglich innerhalb von 5

Tagen nach Unterzeichnung auf das auf dem

Zeichnungsschein angegebene Konto zu leisten,
ansonsten verfällt die Zeichnung entschädigungslos.

Zürich, 31.07.2020

coupolino AG

Der Verwaltungsrat



Kapitalerhöhung der coupolino AG
Einladung zur Zeichnung von Namenaktien der coupolino AG mit Sitz in Zürich,
Pfingstweidstrasse 94, 8005 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Hinblick auf die am 25.08.2020 an der ausserordentlichen Generalversammlung der coupolino AG,
mit Sitz in Zürich, zu beschliessende Kapitalherabsetzung von nominal CHF 102'140.00 auf nominal
null und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung (Kapitalschnitt) von null auf nominal CHF

500'000.00 durch Neuausgabe von 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.-
werden die Aktionäre der coupolino AG zur Zeichnung eingeladen zu den folgenden Bedingungen:

1. Die Ausgabe der neuen 5'000'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.10 erfolgt zum
Ausgabebetrag von CHF 0.25 je Aktie, insgesamt CHF 1'250'000.-

2. Die neu auszugebenden Aktien müssen voll liberiert werden.
3. Die neu auszugebenden Aktien sind ab sofort dividendenberechtigt.
4. Die Art der Einlage ist bar.
5. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird gewahrt. Jeder Aktionär hat Anspruch auf

denjenigen Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht.
6. Aktionäre, welche keinen Zeichnungsschein erhalten haben, können einen solchen beziehen

bei der coupolino AG, Simon Schöni, sis@coupolino.ch. Tel.: +41 44 585 97 58
7. Informationen und Unterlagen können bezogen werden bei der coupolino AG, Simon Schöni,

sis@coupolino.ch. Tel.: +41 44 585 97 58
8. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben wollen, haben den Zeichnungsschein bis am

10.08.2020 (eintreffend) unterschrieben und eingeschrieben an die Gesellschaft zu
retournieren.

9. Die Bezugsfrist dauert bis 10.08.2020. Bezugsrechte, die nicht rechtzeitig geltend gemacht
werden, verfallen entschädigungslos.

10. Zeichnende Aktionäre haben die von ihnen zu erbringende Einlage vollumfänglich innerhalb
von 5 Tagen nach Unterzeichnung auf das auf dem Zeichnungsschein angegebene Konto zu
leisten, ansonsten verfällt die Zeichnung entschädigungslos.

Zürich, 31.07.2020

coupolino AG

Der Verwaltungsrat
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Angaben zur Generalversammlung:
25.08.2020, 14:00 Uhr, Notariat d.müller, Täfernstrasse 14a,
CH-5405 Baden-Dättwil (AG)

Einladungstext/Traktanden:
Vollständige Einladung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
Traktanden:

1. Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche
Kapitalerhöhung (Kapitalschnitt)

2. Bedingte Kapitalerhöhung
3. Mitteilungen an die Gesellschaft

Rechtliche Hinweise:
Administratives
Gemäss aktuellem Corona-Recht findet die ausserordentliche

Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre
statt. Sie können Ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen

Wege ausüben. Benutzen Sie dazu das beigefügte
Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis

zum 24.08.2020 bei der coupolino AG eingetroffen sein. Die

Anträge des Verwaltungsrates werden somit schriftlich zur
Abstimmung gelangen.



Einladung zu ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG

am 25.08.2020 um 14 Uhr

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der coupolino AG mit Sitz in Zürich teilt Ihnen mit, dass am Dienstag, 25.08.2020,
um 14 Uhr im Notariat d.müller, Täfernstrasse 14a, CH-5405 Baden-Dättwil (AG) eine
ausserordentliche Generalversammlung der coupolino AG, Zürich, stattfindet.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

Traktandum 1: Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung
(Kapitalschnitt)

a. Zum Zwecke der finanziellen Sanierung der Gesellschaft beantragt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung
(Kapitalschnitt) gemäss den folgenden Bestimmungen:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird zum Zwecke der Sanierung von CHF 102'140.00 um
CHF 102'140.00 auf null herabgesetzt, durch Vernichtung sämtlicher 10'214'000 Namenaktien
im Nennwert von je CHF 0.01 und Verrechnung des Herabsetzungsbetrags von CHF

102'140.00 mit dem bestehenden Verlustvortrag. Die Mitgliedschaftsrechte der bisherigen
Aktionäre gehen mit der Herabsetzung unter.

2. a) Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF 500'000.-
b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF 1'250'000.-

3. a) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: 5'000'000 Namenaktien zu je
CHF 0.10.
b) Vorrechte einzelner Kategorien: Keine.

4. a) Ausgabebetrag: CHF 0.25 pro Namenaktie,
b) Beginn der Dividendenberechtigung: sofort.

5. Art der Einlagen: Liberierung in bar für alle 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 nominal, d.h.
im Nominalwert von insgesamt CHF 500'000.00, und zum Ausgabebetrag von je CHF 0.25,
d.h. von insgesamt CHF 1'250'000.00, voll liberiert.

6. Besondere Vorteile: Keine.

7. Beschränkung der Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien: Keine.

8. Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte und Einschränkung oder
Aufhebung des Bezugsrechtes: Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben.
Bezugsrechte, die nicht rechtzeitig geltend gemacht werden, verfallen entschädigungslos.

9. Voraussetzung für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: Keine.

b. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung zur Umsetzung von Traktandum 1

Buchstabe a. die folgenden Änderungen an den Statuten der Gesellschaft vorzunehmen:

Art. 3 der Statuten lautet neu wie folgt:

«Art. 3

Das Aktienkapital beträgt CHF 500'000.00, und ist eingeteilt in 5'000'000 Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.10.»



Traktandum 2: Bedingte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Anpassung des Nennwertes der am
29.07.2019 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung von jetzt CHF 0.01 auf neu CHF 0.10 und die
Statuten wie folgt anzupassen:

«Art. 3 b

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF lO'OOO.OO erhöht durch Ausgabe von
höchstens lOO'OOO vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10
durch Ausübung von nach dem 29. Juli 2019 geschaffenen Bezugsrechten im Rahmen der
Mitarbeiterbeteiligung. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.»

Traktandum 3: Mitteilungen an die Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Art. 33 der Statuten wie folgt zu ändern:

«Art. 33

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch
verzeichneten Adressen.»

Administratives

Gemäss aktuellem Corona-Recht findet die ausserordentliche Generalversammlung ohne Anwesenheit
der Aktionäre statt. Sie können Ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen Wege ausüben.
Benutzen Sie dazu das unten beigefügte Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis

zum 24.08.2020 bei der coupolino AG eingetroffen sein. Die obenstehenden Anträge des

Verwaltungsrates werden somit schriftlich zur Abstimmung gelangen.

Zürich, 31.07.2020

coupolino AG

Der Verwaltungsrat



Ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG am
25.08.2020 um 14 Uhr
Abstimmungsformular für die schriftliche Stimmabgabe

Bezugnehmend auf die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG am
25.08.2020 um 14 Uhr und die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats,

stimme ich, (Vorname, Name), mit meinen sämtlichen Aktien
wie folgt ab:

Traktandum 1: Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung
(Kapitalschnitt)

[] Ich stimme zu.

[] Ich stimme nicht zu.

[] Ich enthalte mich.

Traktandum 2: Bedingte Kapitalerhöhung

[] Ich stimme zu.

[] Ich stimme nicht zu.

[] Ich enthalte mich.

Traktandum 3: Mitteilungen an die Gesellschaft

[] Ich stimme zu.

[] Ich stimme nicht zu.

[] Ich enthalte mich.

Datum, Unterschrift
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Rechtliche Hinweise:
Administratives
Gemäss aktuellem Corona-Recht findet die ausserordentliche

Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre
statt. Sie können Ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen

Wege ausüben. Benutzen Sie dazu das beigefügte
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zum 24.08.2020 bei der coupolino AG eingetroffen sein. Die

Anträge des Verwaltungsrates werden somit schriftlich zur
Abstimmung gelangen.



Einladung zu ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG

am 25.08.2020 um 15 Uhr

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der coupolino AG mit Sitz in Zürich teilt Ihnen mit, dass am Dienstag, 25.08.2020,
um 15 Uhr im Notariat d.müller, Täfernstrasse 14a, CH-5405 Baden-Dättwil (AG) eine
ausserordentliche Generalversammlung der coupolino AG, Zürich, stattfindet.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

Traktandum 1: Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung:

Art. 3a der Statuten wird aufgehoben
in Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF
250'000.- zu schaffen; den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 25.
August 2022 vorzunehmen; einen neuen Art. 3a in die Statuten der Gesellschaft
aufzunehmen, der lautet:

«Art. 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis 25. August 2022 in einem oder mehreren Schritten
das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 250'000.- durch Ausgabe von höchstens 2'500'000
vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Der
jeweilige Ausgabezeitpunkt und Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art
der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschliessen
und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien (i) für die Übernahme von Unternehmen durch
Aktientausch oder (ii) zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung der
Geschäftsleitung, von Verwaltungsräten oder von Mitarbeitern verwendet werden sollen. Aktien, für
welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind vom Verwaltungsrat im Interesse
der Gesellschaft zu verwenden oder verfallen zu lassen.»

Administratives

Gemäss aktuellem Corona-Recht findet die ausserordentliche Generalversammlung ohne Anwesenheit
der Aktionäre statt. Sie können Ihre Rechte ausschliesslich auf dem schriftlichen Wege ausüben.
Benutzen Sie dazu das unten beigefügte Abstimmungsformular. Das Abstimmungsformular muss bis

zum 24.08.2020 bei der coupolino AG eingetroffen sein. Die obenstehenden Anträge des

Verwaltungsrates werden somit schriftlich zur Abstimmung gelangen.

Zürich, 31.07.2020

coupolino AG

Der Verwaltungsrat



Ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG am
25.08.2020 um 15 Uhr
Abstimmungsformular für die schriftliche Stimmabgabe

Bezugnehmend auf die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlungen der coupolino AG am
25.08.2020 um 15 Uhr und die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats,

stimme ich, (Vorname, Name), mit meinen sämtlichen Aktien
wie folgt ab:

Traktandum 1: Genehmigte Kapitalerhöhung

[] Ich stimme zu.

[] Ich stimme nicht zu.

[] Ich enthalte mich.

Datum, Unterschrift
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Anmeldung und

Geschäftsbericht online unter

niesen.ch/aktionaere

Frau/Herr
Aktionärin/Aktionär

NEU: Tickets &

Angebote online
buchbar auf

niesen.ch

NIESENBAHN AG
Standseilbahn & Berghaus
CH-3711 Mülenen
Tel. 033 676 77 11

niesen.ch
info@niesen.ch

UID: CHE-105.792.774
Geschäftsführer: Urs Wohler

Mülenen, 27. Juli 2020 - Urs Wohler - urs.wohler@niesen.ch - Tel. 033 676 77 Ol

Einladung zur Generalversammlung der NIESENBAHN AG

Werte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren

Mit Bezug auf die Einladung vom 22. April 2020 bestätigen wir Ihnen die Durchführung der Generalversammlung

der NIESENBAHN AG am 18. August 2020 «unter besonderen Vorzeichen». Im Namen des
Verwaltungsratspräsidenten, Dr. Daniel Fischer, des Verwaltungsrates und der Mitarbeitenden laden wir Sie herzlich dazu
ein. Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Dienstag, 18. August 2020, im Lötschbergsaal in Spiez, 15.30 Uhr. -Türöffnung: 14.30 Uhr.

Den Geschäftsbericht haben wir Ihnen bereits zugestellt (auch online unter niesen.ch/aktionaere)

Die aktualisierte Traktandenliste finden Sie auf der Rückseite dieser Einladung.

An der Generalversammlung dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist
deshalb unerlässlich. Sie können sich bequem online unter niesen.ch/aktionaere oder schriftlich
mit dem beiliegenden Talon bis am 7. August 2020 anmelden. Nach Eingang der Anmeldungen
werden wir die Zutrittskarten verschicken. - Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht
möglich.
Der traditionelle Apéro kann in diesem Jahr aufgrund des erhöhten Ansteckungsrisikos leider nicht
stattfinden.

Für die Generalversammlung gilt Schutzmaskenpflicht; wir geben kostenlos Schutzmasken ab.

Des Weiteren gelten zum Schutz aller Teilnehmenden die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften.

Wir werden Sie gemäss COVID 19-Schutzkonzept empfangen und instruieren.

Die Konsumationsgutscheine und Aktionärs-Freikarten wurden allen Aktionär/-innen als freiwillige Leistung
bereits im April zugestellt. Die Gültigkeit der Aktionärsfreikarten „K" wird bis am Freitag, 18. September
verlängert. Die Aktionärsfreikarten „A" sind unverändert bis Ende Saison 2020 gültig.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis am 7. August 2020 und am 18. August 2020 auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse
NIESENBAHN AG

- Beilage: Anmeldetalon

QUALITY
Our Passion

swiss pyramid <4
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NIESENBAHN AG
Standseilbahn & Berghaus
CH-3711 Mülenen
Tel. 033 676 77 11

niesen.ch
info@niesen.ch

UID: CHE-105.792.774
Geschäftsführer: Urs Wohler

Einladung zur 114. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 18. August 2020,15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
im Gemeindezentrum Lötschberg, Thunstrasse 2, 3700 Spiez

1. Lagebeurteilung der Niesenbahn AG
Information durch Verwaltungsrat und Geschäftsführung
Antrag: Kenntnisnahme

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2019 zu
genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und das
Bilanzergebnis 2019 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2019 CHF 76'570.64
Bilanzgewinn per 1.1.2019 CHF 390'405.24
Vortrag auf neue Rechnung CHF 466'975.88

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen
Wiederwahl
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Daniel Fischer, Präsident, in Niederwangen
und Martin Andres, Vizepräsident, in Oberhofen für eine Amtsdauer von drei Jahren.

6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Thaies Organisation AG, Gesellschaft für Treuhand und
Unternehmensberatung, Ostermundigen, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu

bestätigen.

7. Verschiedenes

Information an die Aktionäre
Sobald die Anmeldung bis am 7. August 2020 erfolgt ist, werden den registrierten Aktionären
die Zutrittskarten durch die Niesenbahn AG zugestellt. Vor Ort ist keine Nachmeldung oder
Registrierung möglich.

Mülenen, 27. Juli 2020 Für den Verwaltungsrat
Dr. Daniel Fischer, Präsident
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Anmeldung

für die Generalversammlung der NIESENBAHN AG von Dienstag, 18. August 2020,
15.30 Uhr im Gemeindezentrum Lötschberg, Thunstrasse 2, 3700 Spiez

JA, ich/wir nehme/n an der Generalversammlung vom 18. August 2020 teil

Vorname Name

Adresse / PLZ / Ort

E-Mail

Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis am Freitag, 7. August 2020 an:

NIESENBAHN AG, Heustrichstrasse 12, 3711 Mülenen
E-Mail: marlene.wyssen@niesen.ch

Die Anmeldung ist auch online möglich unter niesen.ch/aktionaere

Anzahl Personen (die Anzahl ist verbindlich)
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